
 

 

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 
des Kantons Luzern 
Herr Max Pfister 
Regierungsrat 
Bahnhofstrasse 15 
6002 Luzern 
 
 
Luzern, den 12. September 2008 
 
 
Vernehmlassung zum Entwurf einer Änderung des Gesetzes über die Wirt-
schaftsförderung und die Investitionshilfe für Berggebiete 
 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Sie haben uns mit Brief vom 27. Mai 2008 die Möglichkeit gegeben, zur Änderung 
des Gesetzes über die Wirtschaftsförderung und Investitionshilfe Stellung zu nehmen. 
Die CVP Kanton Luzern dankt für die Möglichkeit zur Meinungsabgabe und nimmt 
diese gerne wahr. 
 
I. Grundsätzlich 
Der vorgeschlagene Gesetzesentwurf nimmt vor allem Anpassungen an die eidge-
nössische Gesetzgebung vor. Diese Änderungen scheinen uns angebracht und un-
umgänglich. Es ist unsres Erachtens richtig und vernünftig, dass das Gesetz den heu-
tigen und veränderten Bedingungen angepasst wird. 
 
II. Spezielles 
 
Zum Titel: Unseres Erachtens sollte im Titel des Gesetzes der Begriff „Neue Regio-
nalpolitik“ Eingang finden. Sonst fehlt diesbezüglich eine kantonale Gesetzgebung. 
Die CVP unterbreitet folgenden Vorschlag: 
 
„Gesetz über die Wirtschaftsförderung und die Neue Regionalpolitik (NRP)“ 

 
Zum Perimeter: Der vom Kantonsrat verabschiedete Planungsbericht B 174 (Pla-
nungsbericht über die Neue Regionalpolitik) legt den Perimeter für NRP-Gelder fest. 
Im von Ihnen vorgeschlagenen Gesetzesentwurf fehlt ein Hinweis auf diesen vom 
Kantonsrat bestätigten Perimeter. Dieser Perimeter ist im Gesetz zu erwähnen bzw. 
genauer zu umschreiben.  Es sollen grundsätzlich alle ländlichen Gebiete mittelbar 
oder unmittelbar die Möglichkeit erhalten, Projekte mit NRP-Geldern zu realisieren. 
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III. Einzelne Paragraphen 
 
§ 9 
Unter Paragraph 9 sollte bezugnehmend  auf den Planungsbericht B 174 darauf hin-
gewiesen werden, an wen konkret NRP-Mittel ausgeschüttet werden (Perimeter) und 
an wen nicht (Stadt-Agglo und Y-Achse). 
 
 
Wir hoffen, dass unsere Überlegungen in Ihren weiteren Arbeiten Eingang finden und 
danken noch einmal für die Gelegenheit zur Stellungnahme.  
 
 
Freundliche Grüsse 
CVP Kanton Luzern 
 
 
 
sig. Pius Zängerle     sig. Franz Wüest 
Vizepräsident      Kantonsrat, WAK-Mitglied 


